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§ 1853 Genehmigung bei Verträgen über wiederkehrende Leistun-
gen. 1Der Betreuer bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts
1. zum Abschluss eines Miet- oder Pachtvertrags oder zu einem anderen Ver-
trag, durch den der Betreute zu wiederkehrenden Leistungen verpflichtet
wird, wenn das Vertragsverhältnis länger als vier Jahre dauern soll, und

2. zu einem Pachtvertrag über einen gewerblichen oder land- oder forstwirt-
schaftlichen Betrieb.

2 Satz 1 Nummer 1 gilt nicht, wenn der Betreute das Vertragsverhältnis ohne
eigene Nachteile vorzeitig kündigen kann.

§ 1854 Genehmigung für sonstige Rechtsgeschäfte. Der Betreuer be-
darf der Genehmigung des Betreuungsgerichts
1. zu einem Rechtsgeschäft, durch das der Betreute zu einer Verfügung über
sein Vermögen im Ganzen verpflichtet wird,

2. zur Aufnahme von Geld auf den Kredit des Betreuten mit Ausnahme einer
eingeräumten Überziehungsmöglichkeit für das auf einem Girokonto des
Betreuten bei einem Kreditinstitut bereitzuhaltende Verfügungsgeld (§ 1839
Absatz 1),

3. zur Ausstellung einer Schuldverschreibung auf den Inhaber oder zur Einge-
hung einer Verbindlichkeit aus einem Wechsel oder einem anderen Papier,
das durch Indossament übertragen werden kann,

4. zu einem Rechtsgeschäft, das auf Übernahme einer fremden Verbindlichkeit
gerichtet ist,

5. zur Eingehung einer Bürgschaft,
6. zu einem Vergleich oder einer auf ein Schiedsverfahren gerichteten Verein-
barung, es sei denn, dass der Gegenstand des Streites oder der Ungewissheit
in Geld schätzbar ist und den Wert von 6 000 Euro nicht übersteigt oder der
Vergleich einem schriftlichen oder protokollierten gerichtlichen Vergleichs-
vorschlag entspricht,

7. zu einem Rechtsgeschäft, durch das die für eine Forderung des Betreuten
bestehende Sicherheit aufgehoben oder gemindert oder die Verpflichtung
dazu begründet wird, und

8. zu einer Schenkung oder unentgeltlichen Zuwendung, es sei denn, diese ist
nach den Lebensverhältnissen des Betreuten angemessen oder als Gelegen-
heitsgeschenk üblich.

Unterkapitel 5. Genehmigungserklärung

§ 1855 Erklärung der Genehmigung. Das Betreuungsgericht kann die
Genehmigung zu einem Rechtsgeschäft nur dem Betreuer gegenüber erklären.

§ 1856 Nachträgliche Genehmigung. (1) 1 Schließt der Betreuer einen
Vertrag ohne die erforderliche Genehmigung des Betreuungsgerichts, so hängt
die Wirksamkeit des Vertrags von der nachträglichen Genehmigung des Be-
treuungsgerichts ab. 2Die Genehmigung sowie deren Verweigerung wird dem
anderen Teil gegenüber erst wirksam, wenn ihm die wirksam gewordene
Genehmigung oder Verweigerung durch den Betreuer mitgeteilt wird.

(2) Fordert der andere Teil den Betreuer zur Mitteilung darüber auf, ob die
Genehmigung erteilt sei, so kann die Mitteilung der Genehmigung nur bis zum
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Ablauf des zweiten Monats nach dem Empfang der Aufforderung erfolgen;
wird die Genehmigung nicht mitgeteilt, so gilt sie als verweigert.

(3) Soweit die Betreuung aufgehoben oder beendet ist, tritt die Genehmi-
gung des Betreuten an die Stelle der Genehmigung des Betreuungsgerichts.

§ 1857 Widerrufsrecht des Vertragspartners. Hat der Betreuer dem an-
deren Teil gegenüber wahrheitswidrig die Genehmigung des Betreuungs-
gerichts behauptet, so ist der andere Teil bis zur Mitteilung der nachträglichen
Genehmigung des Betreuungsgerichts zum Widerruf berechtigt, es sei denn,
dass ihm das Fehlen der Genehmigung bei dem Abschluss des Vertrags bekannt
war.

§ 1858 Einseitiges Rechtsgeschäft. (1) Ein einseitiges Rechtsgeschäft, das
der Betreuer ohne die erforderliche Genehmigung des Betreuungsgerichts vor-
nimmt, ist unwirksam.

(2) Nimmt der Betreuer mit Genehmigung des Betreuungsgerichts ein ein-
seitiges Rechtsgeschäft einem anderen gegenüber vor, so ist das Rechtsgeschäft
unwirksam, wenn der Betreuer die Genehmigung nicht vorlegt und der andere
das Rechtsgeschäft aus diesem Grunde unverzüglich zurückweist.

(3) 1Nimmt der Betreuer ein einseitiges Rechtsgeschäft gegenüber einem
Gericht oder einer Behörde ohne die erforderliche Genehmigung des Betreu-
ungsgerichts vor, so hängt die Wirksamkeit des Rechtsgeschäfts von der nach-
träglichen Genehmigung des Betreuungsgerichts ab. 2Das Rechtsgeschäft wird
mit Rechtskraft der Genehmigung wirksam. 3Der Ablauf einer gesetzlichen
Frist wird während der Dauer des Genehmigungsverfahrens gehemmt. 4Die
Hemmung endet mit Rechtskraft des Beschlusses über die Erteilung der Ge-
nehmigung. 5Das Betreuungsgericht teilt dem Gericht oder der Behörde nach
Rechtskraft des Beschlusses die Erteilung oder Versagung der Genehmigung
mit.

Unterkapitel 6. Befreiungen

§ 1859 Gesetzliche Befreiungen. (1) 1Befreite Betreuer sind entbunden
1. von der Pflicht zur Sperrvereinbarung nach § 1845,
2. von den Beschränkungen nach § 1849 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2,
Satz 2 und

3. von der Pflicht zur Rechnungslegung nach § 1865.
2 Sie haben dem Betreuungsgericht jährlich eine Übersicht über den Bestand
des ihrer Verwaltung unterliegenden Vermögens des Betreuten (Vermögens-
übersicht) einzureichen. 3Das Betreuungsgericht kann anordnen, dass die Ver-
mögensübersicht in längeren, höchstens fünfjährigen Zeiträumen einzureichen
ist.

(2) 1Befreite Betreuer sind
1. Verwandte in gerader Linie,
2. Geschwister,
3. Ehegatten,
4. der Betreuungsverein oder ein Vereinsbetreuer,
5. die Betreuungsbehörde oder ein Behördenbetreuer.

2 BGB §§ 1857–1859 Buch 4. Familienrecht
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2Das Betreuungsgericht kann andere als die in Satz 1 genannten Betreuer von
den in Absatz 1 Satz 1 genannten Pflichten befreien, wenn der Betreute dies
vor der Bestellung des Betreuers schriftlich verfügt hat. 3Dies gilt nicht, wenn
der Betreute erkennbar an diesem Wunsch nicht festhalten will.

(3) Das Betreuungsgericht hat die Befreiungen aufzuheben, wenn bei ihrer
Fortgeltung eine Gefährdung im Sinne des § 1821 Absatz 3 Nummer 1 zu
besorgen wäre.

§ 1860 Befreiungen auf Anordnung des Gerichts. (1) Das Betreuungs-
gericht kann den Betreuer auf dessen Antrag von den Beschränkungen nach
den §§ 1841, 1845, 1848 und 1849 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 sowie
Satz 2 ganz oder teilweise befreien, wenn der Wert des Vermögens des Betreu-
ten ohne Berücksichtigung von Immobilien und Verbindlichkeiten 6 000 Euro
nicht übersteigt.

(2) Das Betreuungsgericht kann den Betreuer auf dessen Antrag von den
Beschränkungen nach den §§ 1848, 1849 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2
sowie Satz 2 und nach § 1854 Nummer 2 bis 5 befreien, soweit mit der
Vermögensverwaltung der Betrieb eines Erwerbsgeschäfts verbunden ist oder
besondere Gründe der Vermögensverwaltung dies erfordern.

(3) Das Betreuungsgericht kann den Betreuer auf dessen Antrag von den
Beschränkungen nach § 1845 Absatz 2, den §§ 1848 und 1849 Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 und 2 sowie Satz 2 befreien, wenn ein Wertpapierdepot des
Betreuten häufige Wertpapiergeschäfte erfordert und der Betreuer über hinrei-
chende Kapitalmarktkenntnis und Erfahrung verfügt.

(4) Eine Befreiung gemäß den Absätzen 1 bis 3 kann das Betreuungsgericht
nur anordnen, wenn eine Gefährdung im Sinne des § 1821 Absatz 3 Nummer 1
nicht zu besorgen ist.

(5) Das Betreuungsgericht hat eine Befreiung aufzuheben, wenn ihre Vo-
raussetzungen nicht mehr vorliegen.

Untertitel 3. Beratung und Aufsicht durch das Betreuungsgericht

§ 1861 Beratung; Verpflichtung des Betreuers. (1) Das Betreuungs-
gericht berät den Betreuer über dessen Rechte und Pflichten bei der Wahr-
nehmung seiner Aufgaben.

(2) 1Der ehrenamtliche Betreuer wird alsbald nach seiner Bestellung münd-
lich verpflichtet, über seine Aufgaben unterrichtet und auf Beratungs- und
Unterstützungsangebote hingewiesen. 2Das gilt nicht für solche ehrenamtli-
chen Betreuer, die mehr als eine Betreuung führen oder in den letzten zwei
Jahren geführt haben.

§ 1862 Aufsicht durch das Betreuungsgericht. (1) 1Das Betreuungs-
gericht führt über die gesamte Tätigkeit des Betreuers die Aufsicht. 2Es hat
dabei auf die Einhaltung der Pflichten des Betreuers zu achten und insbesonde-
re bei Anordnungen nach Absatz 3, der Erteilung von Genehmigungen und
einstweiligen Maßnahmen nach § 1867 den in § 1821 Absatz 2 bis 4 fest-
gelegten Maßstab zu beachten.

(2) Das Betreuungsgericht hat den Betreuten persönlich anzuhören, wenn
Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Betreuer pflichtwidrig den Wünschen
des Betreuten nicht oder nicht in geeigneter Weise entspricht oder seinen
Pflichten gegenüber dem Betreuten in anderer Weise nicht nachkommt, es sei

Vormundschaft §§ 1860–1862 BGB 2
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denn, die persönliche Anhörung ist nicht geeignet oder nicht erforderlich, um
die Pflichtwidrigkeit aufzuklären.

(3) 1Das Betreuungsgericht hat gegen Pflichtwidrigkeiten des Betreuers
durch geeignete Gebote und Verbote einzuschreiten. 2Zur Befolgung seiner
Anordnungen kann es den Betreuer durch die Festsetzung von Zwangsgeld
anhalten. 3Gegen die Betreuungsbehörde, einen Behördenbetreuer oder einen
Betreuungsverein wird kein Zwangsgeld festgesetzt.

(4) Durch Landesrecht kann bestimmt werden, dass Vorschriften, welche die
Aufsicht des Betreuungsgerichts in vermögensrechtlicher Hinsicht sowie beim
Abschluss von Ausbildungs-, Dienst- oder Arbeitsverträgen betreffen, gegen-
über der Betreuungsbehörde außer Anwendung bleiben.

§ 1863 Berichte über die persönlichen Verhältnisse des Betreuten.
(1) 1Mit Übernahme der Betreuung hat der Betreuer einen Bericht über die

persönlichen Verhältnisse (Anfangsbericht) zu erstellen. 2Der Anfangsbericht
hat insbesondere Angaben zu folgenden Sachverhalten zu enthalten:
1. persönliche Situation des Betreuten,
2. Ziele der Betreuung, bereits durchgeführte und beabsichtigte Maßnahmen,
insbesondere im Hinblick auf § 1821 Absatz 6, und

3.Wünsche des Betreuten hinsichtlich der Betreuung.
3 Sofern ein Vermögensverzeichnis gemäß § 1835 zu erstellen ist, ist dieses dem
Anfangsbericht beizufügen. 4Der Anfangsbericht soll dem Betreuungsgericht
innerhalb von drei Monaten nach Bestellung des Betreuers übersandt werden.
5Das Betreuungsgericht kann den Anfangsbericht mit dem Betreuten und dem
Betreuer in einem persönlichen Gespräch erörtern.

(2) 1Absatz 1 gilt nicht, wenn die Betreuung ehrenamtlich von einer Person
mit einer familiären Beziehung oder persönlichen Bindung zum Betreuten
geführt wird. 2 In diesem Fall führt das Betreuungsgericht mit dem Betreuten
auf dessen Wunsch oder in anderen geeigneten Fällen ein Anfangsgespräch zur
Ermittlung der Sachverhalte nach Absatz 1 Satz 2. 3Der ehrenamtliche Betreuer
soll an dem Gespräch teilnehmen. 4Die Pflicht zur Erstellung eines Vermögens-
verzeichnisses gemäß § 1835 bleibt unberührt.

(3) 1Der Betreuer hat dem Betreuungsgericht über die persönlichen Verhält-
nisse des Betreuten mindestens einmal jährlich zu berichten (Jahresbericht).
2Er hat den Jahresbericht mit dem Betreuten zu besprechen, es sei denn, davon
sind erhebliche Nachteile für die Gesundheit des Betreuten zu besorgen oder
dieser ist offensichtlich nicht in der Lage, den Inhalt des Jahresberichts zur
Kenntnis zu nehmen. 3Der Jahresbericht hat insbesondere Angaben zu folgen-
den Sachverhalten zu enthalten:
1. Art, Umfang und Anlass der persönlichen Kontakte zum Betreuten und der
persönliche Eindruck vom Betreuten,

2. Umsetzung der bisherigen Betreuungsziele und Darstellung der bereits
durchgeführten und beabsichtigten Maßnahmen, insbesondere solcher gegen
den Willen des Betreuten,

3. Gründe für die weitere Erforderlichkeit der Betreuung und des Einwil-
ligungsvorbehalts, insbesondere auch hinsichtlich des Umfangs,

2 BGB § 1863 Buch 4. Familienrecht
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4. bei einer beruflich geführten Betreuung die Mitteilung, ob die Betreuung
zukünftig ehrenamtlich geführt werden kann, und

5. die Sichtweise des Betreuten zu den Sachverhalten nach den Nummern 1
bis 4.

(4) 1Nach Beendigung der Betreuung hat der Betreuer einen abschließenden
Bericht (Schlussbericht) zu erstellen, in dem die seit dem letzten Jahresbericht
eingetretenen Änderungen der persönlichen Verhältnisse mitzuteilen sind. 2Der
Schlussbericht ist dem Betreuungsgericht zu übersenden. 3Er hat Angaben zur
Herausgabe des der Verwaltung des Betreuers unterliegenden Vermögens des
Betreuten und aller im Rahmen der Betreuung erlangten Unterlagen zu ent-
halten.

§ 1864 Auskunfts- und Mitteilungspflichten des Betreuers. (1) Der
Betreuer hat dem Betreuungsgericht auf dessen Verlangen jederzeit über die
Führung der Betreuung und über die persönlichen und wirtschaftlichen Ver-
hältnisse des Betreuten Auskunft zu erteilen.

(2) 1Der Betreuer hat dem Betreuungsgericht wesentliche Änderungen der
persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Betreuten unverzüglich mit-
zuteilen. 2Dies gilt auch für solche Umstände,
1. die eine Aufhebung der Betreuung oder des Einwilligungsvorbehalts ermög-
lichen,

2. die eine Einschränkung des Aufgabenkreises des Betreuers ermöglichen,
3. die die Erweiterung des Aufgabenkreises des Betreuers erfordern,
4. die die Bestellung eines weiteren Betreuers erfordern,
5. die die Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts erfordern und
6. aus denen sich bei einer beruflich geführten Betreuung ergibt, dass die
Betreuung zukünftig ehrenamtlich geführt werden kann.

§ 1865 Rechnungslegung. (1) Der Betreuer hat dem Betreuungsgericht
über die Vermögensverwaltung Rechnung zu legen, soweit sein Aufgabenkreis
die Vermögensverwaltung umfasst.

(2) 1Die Rechnung ist jährlich zu legen. 2Das Rechnungsjahr wird vom
Betreuungsgericht bestimmt.

(3) 1Die Rechnung soll eine geordnete Zusammenstellung der Einnahmen
und Ausgaben enthalten und über den Ab- und Zugang des vom Betreuer
verwalteten Vermögens Auskunft geben. 2Das Betreuungsgericht kann Einzel-
heiten zur Erstellung der geordneten Zusammenstellung nach Satz 1 bestim-
men. 3Es kann in geeigneten Fällen auf die Vorlage von Belegen verzichten.
4Verwaltet der Betreute im Rahmen des dem Betreuer übertragenen Aufgaben-
kreises einen Teil seines Vermögens selbst, so hat der Betreuer dies dem Betreu-
ungsgericht mitzuteilen. 5Der Betreuer hat die Richtigkeit dieser Mitteilung
durch eine Erklärung des Betreuten nachzuweisen oder, falls eine solche nicht
beigebracht werden kann, die Richtigkeit an Eides statt zu versichern.

(4) 1Wird vom Betreuten ein Erwerbsgeschäft mit kaufmännischer Buch-
führung betrieben, so genügt als Rechnung ein aus den Büchern gezogener
Jahresabschluss. 2Das Betreuungsgericht kann Vorlage der Bücher und sons-
tigen Belege verlangen.

Vormundschaft §§ 1864, 1865 BGB 2
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§ 1866 Prüfung der Rechnung durch das Betreuungsgericht.
(1) Das Betreuungsgericht hat die Rechnung sachlich und rechnerisch zu

prüfen und, soweit erforderlich, ihre Berichtigung und Ergänzung durch den
Betreuer herbeizuführen.

(2) 1Die Möglichkeit der Geltendmachung streitig gebliebener Ansprüche
zwischen Betreuer und Betreutem im Rechtsweg bleibt unberührt. 2Die An-
sprüche können schon vor der Beendigung der Betreuung geltend gemacht
werden.

§ 1867 Einstweilige Maßnahmen des Betreuungsgerichts. Bestehen
dringende Gründe für die Annahme, dass die Voraussetzungen für die Bestel-
lung eines Betreuers gegeben sind, und konnte ein Betreuer noch nicht bestellt
werden oder ist der Betreuer an der Erfüllung seiner Pflichten gehindert, so hat
das Betreuungsgericht die dringend erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

Untertitel 4. Beendigung, Aufhebung oder Änderung von Betreuung und
Einwilligungsvorbehalt

§ 1868 Entlassung des Betreuers. (1) 1Das Betreuungsgericht hat den
Betreuer zu entlassen, wenn dessen Eignung, die Angelegenheiten des Betreu-
ten zu besorgen, nicht oder nicht mehr gewährleistet ist oder ein anderer
wichtiger Grund für die Entlassung vorliegt. 2Ein wichtiger Grund liegt auch
vor, wenn der Betreuer eine erforderliche Abrechnung vorsätzlich falsch erteilt
oder den erforderlichen persönlichen Kontakt zum Betreuten nicht gehalten
hat.

(2) Das Betreuungsgericht hat den beruflichen Betreuer zu entlassen, wenn
dessen Registrierung nach § 27 Absatz 1 und 2 des Betreuungsorganisations-
gesetzes widerrufen oder zurückgenommen wurde.

(3) Das Betreuungsgericht soll den beruflichen Betreuer, den Betreuungsver-
ein, den Behördenbetreuer oder die Betreuungsbehörde entlassen, wenn der
Betreute zukünftig ehrenamtlich betreut werden kann.

(4) Das Betreuungsgericht entlässt den Betreuer auf dessen Verlangen, wenn
nach dessen Bestellung Umstände eingetreten sind, aufgrund derer ihm die
Führung der Betreuung nicht mehr zugemutet werden kann.

(5) Das Betreuungsgericht kann den Betreuer entlassen, wenn der Betreute
eine mindestens gleich geeignete Person, die zur Übernahme der Betreuung
bereit ist, als neuen Betreuer vorschlägt.

(6) 1Der Vereinsbetreuer ist auch dann zu entlassen, wenn der Betreuungs-
verein dies beantragt. 2Wünscht der Betreute die Fortführung der Betreuung
durch den bisherigen Vereinsbetreuer, so kann das Betreuungsgericht statt der
Entlassung des Vereinsbetreuers mit dessen Einverständnis feststellen, dass dieser
die Betreuung künftig als Privatperson weiterführt. 3Die Sätze 1 und 2 gelten
für den Behördenbetreuer entsprechend.

(7) 1Der Betreuungsverein oder die Betreuungsbehörde ist als Betreuer zu
entlassen, sobald der Betreute durch eine oder mehrere natürliche Personen
hinreichend betreut werden kann. 2Dies gilt für den Betreuungsverein nicht,
wenn der Wunsch des Betreuten dem entgegensteht.

§ 1869 Bestellung eines neuen Betreuers.Mit der Entlassung des Betreu-
ers oder nach dessen Tod ist ein neuer Betreuer zu bestellen.

2 BGB §§ 1866–1869 Buch 4. Familienrecht
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§ 1870 Ende der Betreuung. Die Betreuung endet mit der Aufhebung der
Betreuung durch das Betreuungsgericht oder mit dem Tod des Betreuten.

§ 1871 Aufhebung oder Änderung von Betreuung und Einwilligungs-
vorbehalt. (1) 1Die Betreuung ist aufzuheben, wenn ihre Voraussetzungen
wegfallen. 2 Fallen die Voraussetzungen nur für einen Teil der Aufgabenbereiche
des Betreuers weg, so ist dessen Aufgabenkreis einzuschränken.

(2) 1 Ist der Betreuer auf Antrag des Betreuten bestellt, so ist die Betreuung
auf dessen Antrag wieder aufzuheben, es sei denn, die Aufrechterhaltung der
Betreuung ist auch unter Berücksichtigung von § 1814 Absatz 2 erforderlich.
2Dies gilt für die Einschränkung des Aufgabenkreises des Betreuers entspre-
chend.

(3) 1Der Aufgabenkreis des Betreuers ist zu erweitern, wenn dies erforderlich
wird. 2Die Vorschriften über die Bestellung des Betreuers gelten hierfür ent-
sprechend.

(4) Für den Einwilligungsvorbehalt gelten die Absätze 1 und 3 entsprechend.

§ 1872 Herausgabe von Vermögen und Unterlagen; Schlussrech-
nungslegung. (1) Endet die Betreuung, hat der Betreuer das seiner Verwal-
tung unterliegende Vermögen und alle im Rahmen der Betreuung erlangten
Unterlagen an den Betreuten, dessen Erben oder sonstigen Berechtigten he-
rauszugeben.

(2) 1Eine Schlussrechnung über die Vermögensverwaltung hat der Betreuer
nur zu erstellen, wenn der Berechtigte nach Absatz 1 dies verlangt. 2Auf dieses
Recht ist der Berechtigte durch den Betreuer vor Herausgabe der Unterlagen
hinzuweisen. 3Die Frist zur Geltendmachung des Anspruchs beträgt sechs
Wochen nach Zugang des Hinweises. 4Der Berechtigte hat dem Betreuungs-
gericht sein Verlangen gegenüber dem Betreuer mitzuteilen.

(3) Ist der Betreute sechs Monate nach Ende der Betreuung unbekannten
Aufenthalts oder sind dessen Erben nach Ablauf dieser Frist unbekannt oder
unbekannten Aufenthalts und ist auch kein sonstiger Berechtigter vorhanden,
hat der Betreuer abweichend von Absatz 2 eine Schlussrechnung zu erstellen.

(4) 1Bei einem Wechsel des Betreuers hat der bisherige Betreuer das seiner
Verwaltung unterliegende Vermögen und alle im Rahmen der Betreuung
erlangten Unterlagen an den neuen Betreuer herauszugeben. 2Über die Ver-
waltung seit der letzten beim Betreuungsgericht eingereichten Rechnungs-
legung hat er Rechenschaft durch eine Schlussrechnung abzulegen.

(5) 1War der Betreuer bei Beendigung seines Amtes gemäß § 1859 befreit,
genügt zur Erfüllung der Verpflichtungen aus den Absätzen 2 und 4 Satz 2 die
Erstellung einer Vermögensübersicht mit einer Übersicht über die Einnahmen
und Ausgaben seit der letzten Vermögensübersicht. 2Die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit der Vermögensübersicht ist an Eides statt zu versichern.

§ 1873 Rechnungsprüfung. (1) 1Der Betreuer hat eine nach § 1872 von
ihm zu erstellende Schlussrechnung oder Vermögensübersicht beim Betreu-
ungsgericht einzureichen. 2Das Betreuungsgericht übersendet diese an den
Berechtigten, soweit dieser bekannt ist oder rechtlich vertreten wird und kein
Fall des § 1872 Absatz 3 vorliegt.

(2) 1Das Betreuungsgericht hat die Schlussrechnung oder die Vermögens-
übersicht sachlich und rechnerisch zu prüfen und, soweit erforderlich, ihre

Vormundschaft §§ 1870–1873 BGB 2
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Ergänzung herbeizuführen. 2Das Betreuungsgericht übersendet das Ergebnis
seiner Prüfung nach Satz 1 an den Berechtigten.

(3) 1Endet die Betreuung und liegt kein Fall des § 1872 Absatz 3 vor, so gilt
Absatz 2 nur dann, wenn der Berechtigte binnen sechs Wochen nach Zugang
der Schlussrechnung oder der Vermögensübersicht deren Prüfung verlangt.
2Über dieses Recht ist der Berechtigte bei der Übersendung nach Absatz 1
Satz 2 zu belehren. 3Nach Ablauf der Frist kann eine Prüfung durch das
Betreuungsgericht nicht mehr verlangt werden.

§ 1874 Besorgung der Angelegenheiten des Betreuten nach Beendi-
gung der Betreuung. (1) 1Der Betreuer darf die Besorgung der Angelegen-
heiten des Betreuten fortführen, bis er von der Beendigung der Betreuung
Kenntnis erlangt oder diese kennen muss. 2Ein Dritter kann sich auf diese
Befugnis nicht berufen, wenn er bei der Vornahme des Rechtsgeschäfts die
Beendigung kennt oder kennen muss.

(2) Endet die Betreuung durch den Tod des Betreuten, so hat der Betreuer
im Rahmen des ihm übertragenen Aufgabenkreises die Angelegenheiten, die
keinen Aufschub dulden, zu besorgen, bis der Erbe diese besorgen kann.

Untertitel 5. Vergütung und Aufwendungsersatz

§ 1875 Vergütung und Aufwendungsersatz. (1) Vergütung und Aufwen-
dungsersatz des ehrenamtlichen Betreuers bestimmen sich nach den Vorschrif-
ten dieses Untertitels.

(2) Vergütung und Aufwendungsersatz des beruflichen Betreuers, des Be-
treuungsvereins, des Behördenbetreuers und der Betreuungsbehörde bestim-
men sich nach dem Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz.

§ 1876 Vergütung. 1Dem ehrenamtlichen Betreuer steht grundsätzlich kein
Anspruch auf Vergütung zu. 2Das Betreuungsgericht kann ihm abweichend
von Satz 1 eine angemessene Vergütung bewilligen, wenn
1. der Umfang oder die Schwierigkeit der Wahrnehmung der Angelegenheiten
des Betreuten dies rechtfertigen und

2. der Betreute nicht mittellos ist.

§ 1877 Aufwendungsersatz. (1) 1Macht der Betreuer zur Führung der
Betreuung Aufwendungen, so kann er nach den für den Auftrag geltenden
Vorschriften der §§ 669 und 670 vom Betreuten Vorschuss oder Ersatz ver-
langen. 2 Für den Ersatz von Fahrtkosten des Betreuers gilt die in § 5 des
Justizvergütungs- und ‑entschädigungsgesetzes für Sachverständige getroffene
Regelung entsprechend.

(2) 1Zu den Aufwendungen gehören auch die Kosten einer angemessenen
Versicherung gegen Schäden, die
1. dem Betreuten durch den Betreuer zugefügt werden können oder
2. die dem Betreuer dadurch entstehen können, dass er einem Dritten zum
Ersatz eines durch die Führung der Betreuung verursachten Schadens ver-
pflichtet ist.

2Kosten für die Haftpflichtversicherung des Halters eines Kraftfahrzeugs gehö-
ren nicht zu diesen Aufwendungen.

2 BGB §§ 1874–1877 Buch 4. Familienrecht


